
  

  
  
 
 
Stadt Halle (Saale)         09.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 08.11.2023: 

 
zu 5.1 Haushaltskonsolidierungskonzept – Fortschreibung ab dem 

Haushaltsjahr 2024 – und Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für 
das Haushaltsjahr 2024 sowie den Beteiligungsbericht 2022 
Vorlage: VII/2023/06097 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  zugestimmt mit Änderungen 

 

Beschlussempfehlung: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 
ab dem Haushaltsjahr 2024. Der Oberbürgermeister wird mit der Fortführung der 
Umsetzung des Konzeptes beauftragt. Finanzielle Auswirkungen des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind in den Haushalt 2024 und in die 
Finanzplanung der Folgejahre einzustellen. 

 
2. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024. 

 
3. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2022 zur Kenntnis. 

 
 

 

F.d.R. 

 
____________________________ 
Maik Stehle 
Stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         09.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 08.11.2023: 

 
zu 5.1.1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 

Beschlussvorlage: „Haushaltskonsolidierungskonzept – 
Fortschreibung ab dem Haushaltsjahr 2024 – und Haushaltssatzung, 
Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 sowie den 
Beteiligungsbericht 2022" VII/2023/06097 (hier: Produkt 1.55101 
Grünflächen und Parkanlagen und Investition neue Straßenbäume) 
Vorlage: VII/2023/06491 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 

 

Beschlussempfehlung: 
 

1. Im Produkt 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen wird im Jahr 2024 und in den 
Folgejahren der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 
100.000 EUR für die Nachpflanzung von Straßenbäumen und Bäumen in städtischen 
Grünanlagen erhöht. Die Deckung erfolgt durch eine entsprechende Erhöhung des 
Ansatzes bei den „sonstigen ordentlichen Erträge“ im Produkt 1.12201 Allgemeine 
Sicherheit und Ordnung.  

2. Im Investitionshaushalt wird ein neues Investitionsprojekt „zusätzliche Straßenbäume“ 
mit einem Budget von 250.000 EUR eingerichtet. In der mittelfristigen Finanzplanung 
wird das Projekt ab 2025 mit 250.000 EUR fortgeschrieben. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         09.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 08.11.2023: 

 
zu 5.2 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Halle (Saale) und im 
Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal- 
Grundstücksentwässerungssatzung 
Vorlage: VII/2023/06289 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des 
Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal – Grundstücksentwässerungssatzung. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         09.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 08.11.2023: 

 
zu 6.1 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Ergänzung der 

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2023/05938 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadtverwaltung trifft bis zum Ende 2023 31.03.2024 mit dem städtischen Tierheim 
eine Vereinbarung zur Datenerfassung entsprechend dem Prüfschema der Voraussetzungen 
für den Erlass einer Katzenschutzverordnung auf Grundlage des §13b Tierschutzgesetz. 
Diese enthält unter anderem Informationen über den Fundort, Aufnahme und Behandlung 
freilebender Katzen sowie Kastrationsaktionen über einen Zeitraum von 3 Jahren (siehe 
VII/2022/04550). 

2. Die Stadtverwaltung prüft bis Ende 2023 31.03.2024 zusammen mit dem städtischen 
Tierheim und anderen Partnern (z.B. Katzenhäusern und Tierheimen) die Errichtung einer 
Katzenklappe. 

3. Die Stadtverwaltung wird bei einer entsprechenden Datengrundlage beauftragt, § 11 
(Tiere) der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) um die Absätze 7 und 8 zu 
ergänzen, die folgenden Inhalt haben:  

(7) Katzenhalter, die Ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor 
kastrieren zu lassen. Die Durchführung muss von einem Tierarzt / einer Tierärztin 
vorgenommen und schriftlich bestätigt werden. Dieses Dokument ist für die Lebenszeit 
der Katze aufzubewahren. Die Kastrationspflicht gilt nicht für weniger als 5 Monate alte 
Katzen. Im Zuge der Kastration ist die Katze in geeigneter Weise (Transponderchip oder 
Tätowierung) kennzeichnen zu lassen. 

Als Katzenhalter im betreffenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig 
Futter zur Verfügung stellt. Im Übrigen bleibt hierbei § 11 Abs. 5 unberührt. 



  

  
(8) Auf Antrag können Ausnahmen von der Kastrationspflicht für die Zucht von 
Rassekatzen zugelassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht 
glaubhaft dargelegt wird. Im Übrigen bleibt § 16 unberührt. 

5 4. Die Stadtverwaltung wird bei einer entsprechenden Datengrundlage beauftragt, § 17 
Abs. 1 (Ordnungswidrigkeiten) der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) um 
folgenden Punkt zu ergänzen: 

● entgegen § 11 Abs. 7 nicht kastrierte und gekennzeichnete Katzen den Zugang ins 

Freie gewährt 

6 5. Die so novellierte Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) ist dem Stadtrat in 
der Sitzung im Oktober 2023 zur Beschlussfassung vorzulegen.  
Der Stadtrat wird im Januar April 2024 über die erfolgte Vereinbarung und das Ergebnis der 
Prüfung zur Errichtung einer Katzenklappe unterrichtet. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         09.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 08.11.2023: 

 
zu 6.2 Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zum 

Abbau der Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs 
Vorlage: VII/2023/06176 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Verkehrsnetz der Stadt geeignete Orte zu 
identifizieren, an denen man sukzessive mit baulichen und/oder 
verkehrsordnerischen Maßnahmen wirksame Effekte für die von einer Vielzahl von 
Akteuren wiederholt geforderte Gleichbehandlung alle Verkehrsteilnehmer im 
Stadtgebiet erzielen kann.  

2. Ab dem Jahr 2024 wird damit begonnen, den Verkehrsraum für den MIV an 
mindestens drei dafür besonders geeigneten Stellen zu begrenzen, um den MIV zu 
behindern und idealerweise Stau zu erzeugen. In den Folgejahren wird jährlich 
mindestens eine weitere Maßnahme dieser Art hinzugefügt.  

3. Im Bereich der Altstadt werden ab 2024 jährlich mindestens 50 Parkplätze im 
öffentlichen Raum, die momentan noch für die private Nutzung bereitgestellt werden, 
abgebaut und für eine alternative Nutzung (Anlieferung, Fahrradabstellplätze, 
Grünflächen u.a.) bereitgestellt.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Stellvertretender Protokollführer 
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